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Baupublikationen 

 

Gegen die nachstehend aufgeführten Baugesuche kann während der Auflagenfrist beim 

Gemeinderat schriftlich Einwand erhoben werden. Einwendungen sind zu begründen und 

haben einen Antrag über das Rechtsbegehren zu enthalten. Auf Einwendungen, welche 

diesen Anforderungen nicht entsprechen, kann nicht eingetreten werden. 

 

 

Baugesuch-Nr.:    2024-077 

Gesuchstellerin: Bardusch AG, Flughafenstrasse 213, 4056 Basel 

Lage Baugrundstück:   Weidenweg 12 

Parzelle-Nr.:    1701 

 

Umschreibung Bauvorhaben 

Art: Temporäre Baureklame im nordwestlichen 

Parzellenbereich  

Hauptmasse: Zwei Reklametafeln je 3.00 m x 2.00 m (LxH), 

Aufständerung Höhe 1.50 m
 

Aufstellung: Zwei Tafeln V-förmig angeordnet 

Weitere Angaben: Doppelseitige Reklame  

Kantonale Zustimmung: Erforderlich 

 

 

Auflageort: Stadtbauamt Rheinfelden 

Einwendungsstelle: Gemeinderat Rheinfelden 

Auflage-/Einwenderfrist: 6. September 2024 bis 7. Oktober 2024 

 


